
                                        

Satzung des „Tennis Club Mehring e.V.“ 

 

§ 1 Name, Sitz und Zweck 

(1) Der Verein führt den Namen „Tennis Club Mehring.“ Er soll in das Vereinsre-

gister eingetragen werden und führt danach den Zusatz e.V. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Mehring und ist Mitglied des Sportbundes Rhein-

land und des zuständigen Fachverbandes Tennisverband Rheinland e.V. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Zweck 

des Vereins ist die Förderung des Sportes und der sportlichen Jugendarbeit. 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere durch das Anbieten sportlicher Übungen 

und die Förderung sportlicher Leistungen, die Veranstaltung von Wettkämpfen und 

durch die Teilnahme an Sportveranstaltungen verwirklicht. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke.  

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-

den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  



(6) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglich-
keiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden (Ehrenamtspau-

schale). Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. 

Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und Vertragsbedingungen.  

(7) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwen-

dungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die Ihnen durch 
die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkos-

ten, Reisekosten, Porto, Telefon und Kopierer- und Druckkosten. Die Mitglieder und 
Mitarbeiter des Vereins haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten. Der Vorstand 

kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Aufwen-

dungserstattungen festlegen. 

(8) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Mo-

naten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur ge-

währt, wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nach-

gewiesen werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei 

Minderjährigen ist die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters notwendig. Der 

Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen und teilt seine 

Entscheidung dem Antragsteller mit. 

(3) Die Mitglieder erkennen als für sich verbindlich die Satzungen, Ordnungen und 

Wettkampfbestimmungen der Verbände an, denen der Verein angehört. 

(4) Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Mitgliederver-

sammlung.  

§ 4 Austritt der Mitglieder 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder durch Auflösung des Ver-

eins.  

(2) Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist 
nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen 

zulässig. 

§ 5 Ausschluss der Mitglieder 

(1) Die Mitgliedschaft endet außerdem mit Ausschluss. 



(2) Ein Ausschluss ist nur aus wichtigem Grund zulässig, insbesondere wenn das 

Mitglied 

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 

Weise schädigt; 
b) trotz zweimaliger Aufforderung mehr als 6 Monate mit der Beitragszahlung 

in Rückstand ist; 

c) sich grober Verstöße gegen die Satzung, insbesondere gegen § 2 der Sat-

zung schuldig macht 

(3) Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederver-

sammlung. 

(4) Der Vorstand muss das auszuschließende Mitglied mindestens zwei Wochen vor 

der Versammlung über den Antrag informieren. 

(5) Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der über den Aus-

schluss entscheidenden Versammlung zu verlesen. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu 

geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu 

nehmen. 

(6) Der Ausschluss eines Mitgliedes wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam. 

(7) Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei der Beschlussfassung nicht an-

wesend war, durch den Vorstand unverzüglich schriftlich bekannt gemacht werden. 

§ 6 Beiträge 

(1) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

(2) Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung. 

(3) Mitgliedsbeiträge werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das 
Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-Last-

schriftmandat zu erteilen, sowie für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kon-

tos zu sorgen. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich eingezogen. 

(3) Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge ganz oder teilweise erlassen 

oder stunden. 

(4) Ehrenmitglieder können von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen befreit wer-

den. 

(5) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

§ 7 Vereinsorgane 



Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist zu berufen 

a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert, jedoch mindestens  

b) einmal jährlich, 

c) bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstandes binnen drei Monaten. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Mitteilung der Tages-

ordnung durch den Vorstand schriftlich an alle Mitglieder, bei Vorliegen einer E-
Mail-Adresse per E-Mail. Für eine ordnungsgemäße Einberufung der Mitgliederver-

sammlung ist das satzungsgemäße Versenden der Einladung und die Veröffentli-

chung in dem lokalen Presseorgan "Amtsblatt der Verbandsgemeinde Schweich" 

maßgeblich. 

(4) Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine 

Frist von mindestens drei Wochen liegen.  

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von drei 

Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es der Vorstand be-

schließt oder ein Viertel der Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt. 

(6) Die ordentliche Mitgliederversammlung oder die außerordentliche Mitglieder-

versammlung kann alternativ als virtuelle Mitgliederversammlung durchgeführt wer-
den. Die Entscheidung, ob die Mitgliederversammlung in Präsenzform oder als vir-

tuelle Mitgliederversammlung durchgeführt trifft der Vorstand. 

(7) Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung.  

(8) Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt. Auf Antrag von mindestens einem der Anwesenden ist schriftlich 

und geheim abzustimmen. 

(9) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen gültigen Stimmen der Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen 

bleiben für die Entscheidung unberücksichtigt. 



(10) Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mit-
gliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens zwei 

Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangen 

sind. Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die anwesenden Mit-
glieder mit einer zwei Drittel Mehrheit beschließen, dass sie als Tagesordnungs-

punkte aufgenommen werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung ist 

unzulässig. 

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

- dem Vorsitzenden 

- dem stellvertretenden Vorsitzenden 

- dem Kassenwart 

(2) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt und 
bleiben so lange im Amt, bis für die jeweilige Position ein neues Vorstandsmitglied 

von der Mitgliederversammlung gewählt wird. 

(3) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues 

Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

(4) In gerichtlichen oder außergerichtlichen Angelegenheiten vertreten der erste oder 
der zweite Vorsitzende den Verein. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. Im Innen-

verhältnis zum Verein wird der Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des Vor-

sitzenden tätig. 

(5) Der Vorsitzende, in seiner Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende, beruft 

und leitet die Sitzungen des Vorstands. Er ist verpflichtet, den Vorstand einzuberu-
fen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn dies von der Mehrheit der 

Vorstandsmitglieder verlangt wird. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgege-

benen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

(7) Die Vorstandssitzungen können als Präsenzveranstaltung oder im Wege einer Vi-
deo- bzw. Telefonkonferenz oder in kombinierter Form durchgeführt werden. Sofern 

alle Vorstandsmitglieder einverstanden sind, können Beschlüsse des Vorstandes au-
ßerhalb von Präsidiumssitzungen auf andere Art gefasst werden, nämlich im Um-

laufverfahren in schriftlicher Form, mündlich oder per Telefon, Telefax oder per E-

Mail. 



§ 10 Protokollierung der Beschlüsse 

(1) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands sind zu protokol-

lieren.  

(2) Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und einem von ihm bestimmten Pro-

tokollführer zu unterzeichnen. 

§ 11 Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassen-

prüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen und bis zur Neuwahl im Amt blei-

ben. Wiederwahl ist generell zulässig. 

(2) Die Kassenprüfer prüfen die Rechnungs- und Kassenführung des Vereins min-

destens einmal vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung und erstatten in dieser 

ihren Kassenprüfungsbericht. 

(3) Der Auftrag der Kassenprüfer erstreckt sich neben der Prüfung der reinen Kas-

senführung auch darauf, ob die Mittel wirtschaftlich verwendet worden sind, ob die 

Ausgaben sachlich richtig sind. 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mit-

gliederversammlung beschlossen werden. 

(2) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmbe-

rechtigten Mitglieder anwesend ist.  

(3) Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 

gültigen Stimmen beschlossen werden. 

(4) Sollte bei der ersten Versammlung weniger als die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann un-

abhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder mit einer Mehrheit von drei 

Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlussfähig ist. 

(5) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen steuerbegünstigten 

Zweckes fällt sein Vermögen an den SV Mehring e.V., mit der Zweckbestimmung, 
dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich für die Förderung des Sports 

verwendet werden darf. 

 

Stand, 09.08.2023 


